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fonfumierenbe fßuMifum bor Ueberforberung unb lieber*
griffen gefdjüßt werbe.

®a3 ©efeß orbnet bie ßiefür erforberlicße Sompetenz,
fowie biejenige beS SunbeSrateS.

22. ®aS ©efcß gibt ben SerufSgenoffenfdjaften bie erfor*
berlidjen Sompetenzen zur ©rfüßung ber i£)nen ob*

liegenben Sßftidjten, Wie:

a) ®a8 Slnfeßen unb bie SeiftungSfäßigfeit ifjreg
StanbeS zu beben burd) Regelung be8 Sehr*

lingSWefenS unb görberung beS allgemeinen be*

beruflichen SilbuugSWefenS, burd) fortwäßrenbe
lleberwacßung ber äftarftfäßigfeit ber Sßrobufte,

burd) ©rprobung neuer ©rfinbunger, fßobftoffe,
SlrbeitSoerfaßren, Hilfsmittel je.

b) ®afür p forgen, baß in ber Slrt unb Sßeife beë

©efcßäftSbetriebeS unb ber Sßrobultton, fowie in
ber Höbe ber SBarenpreife unb Slrbeitslößne 2C.,

in ibrem jeweiligen ©ebiete alle jene Slusfcßrettungen
unb ÜDtißftänbe befämpft unb befeitigt werben, bie

nad) bem ©rmeffen ber Seruf8genoffenfd)aft im
Sniereffe beS ©efamiWoßleS unb ber gebeißlidien

3ufunft beS ©tanbeë nidjt pläffig finb.
c) Seine fDlaßnaßmen p unterlaffen, bamit bie

Slngeßörigen ununterbrochene Sefcßäftigung ober

ßebenSunterßalt haben unb bamit ein tbunlicbfter
SluSgleiß) zutifeßen ben üorbanberten SlrbeitSfräften
unb ber Slacßfrage nacb folcßen erhielt werbe. 3u
biefem Seßuf haben bie SerufSgenoffenfcßaften
geeignete üJlaßnabmen p treffen i)infidf)tlidö 2lr=

beitSBermittlung, ber 3aßl ber aßjäbrlid) ein«

tretenben ßebrlinge, Slnfteßungs* unb ©ntlajjungS*
bebingungen, SIrbeitSgeit, SlrbeitSbebingungen, ©r*
leicßterungen be'reffenb SSerïaufêftetten (©ewerbe*
ballen) ober Sleuffnung allfälliger ßager u. f: W

iÇ i n a n g i e l I e S.

23. ®te SlbminifirationSfoften für bie Seßörben oberfter
Snftanz trägt ber Sunb, wäbrenb bie übrigen llnfoften

p ßaften ber betreffenben SerufSgenoffenfcßaften fallen.
24. 2ßo in ber gleichen SerufSart bie ©enoffenfeßaften

ber Slrbeitgeber unb ber Slrbeitnebmer gemeiufame
Slufgabeu p erlebigen haben, finb bie baberigen Soften
and) gemeinfam zu tragen. ®er gleiche Saß tritt
ein, wenn mehrere SerufSgenoffenfcßaften fieß pr
©rlebigung gemeinfamer Slufgaben oereinigen.

25. 3m Seftreitung ber llnfoften, welcße ben ©enoffen*
feßaften laut ®befe 23 erwaeßfen, haben bie ©enoffen*
fcßafter Beiträge an ihre ©eftionen p entridtjten.
3für rüdftänbige Seiträge ber Slrbeitnebmer finb beren
©eïtionen berechtigt, ben Slrbeitgeber be§ jeweiligen
©cßulbnerS in Slnfprncb p nehmen, bamit er baS

Snfaffo bureß Soßnabzüge p banben ber betroffenen
©eftion beforge.

Süßen unb ©trafen.
26. SBiberbanblungen gegen bie ©enoffenfcßaftSgefeße, Sie*

glemente unb Serorbnungen Werben bon ber ©enoffen*
feßaftsbebörbe bureß 2ßaßnungen ober Süßen beftraft
ober fönnen gleich ben 2BibeifebIid)fejten gegen bie

übrigen ©efepe tariert unb bem pftänbigen fftidjter
pr Seftrafung pgewiefen werben. Sei mehrmaligen
ßlücffäüen fann bie SerufSgenoffenfcbaft ben ©ntpg
beg filed,teS, ßebrlinge halten p bürfen, ebentueß

auch fÇrei^eitgftrafe beantragen.
27. @rmäd)ft burd) bie fßicßteinbaltung ber ©enoffen*

fcßaftSpfltcbten bon Seite eines Slrbeitgeber? feinem
Slrbeitnebmer finangießer ©cßaben, fo haftet bie ©eftion,
Welcher ber fragliche Slrbeitgeber angehört, bem ge*
fdjäbigten Slrbeitnebmer als Sürge für ben jeweiligen
Setrag. 3ft im umgefebrten jjaße ber ©efcßäbigte
ein SIbeitgeber, fo ift bie ©eftion beg SlrbeitneßmerS
entfdjäbigungSpflicßtig. ®ie in foleber Sßeife betroffene

©eftion bat baS 97iiefgriffgreebt auf ißr betreffenbe?
ßßitglieb.

3. fHcfolutiou.
®ie delegiertennerfantmlung beg fdl)weiger. ©emerbeoereinS

ben 19./20. Dftober in Safel,
in ©rwägung,

bah bie rafd)en jj-ortfeßritte ber Sßiffenfcßaft, ber ®ed)nif,
beg SerfeßrS u. f. w. einerfett?, unb bie ©ewerbefreibeit
anbererfeitg nad) unb nad) in ben ©ebieten ber 3nbuftrie,
beg Hanbelë unb beg ©ewerbeë 3uftänbe oeranlafet haben,
welche je länger, je bringlidjer einer umfaffenben, zeitgemäßen
Siegelung rufen,

in Seftätigung ber ®elegiertenberfammlung8befd)Iüffe oon
3ug (1888), 3ürid) (1889), Slltorf (1890), Sern (1891)
unb inêbefonbere oon ©^affbaufen (1892)

b e f cb Ii e ß t :
©8 ift burd) eine ©ingabe an ben SunbeSrat ein

„Sunbe8gefeß über SerufSgenoffeufcbaften" im Sinn unb
(Seift ber beute angenommenen dbefen, als Slbfdjnitt ber
febweiger. ©ewerbegefeßgebung, anguftreben.

®er ©entralDorftanb wirb eingelaben, fidb beförberlicbft
mit weitem 3ntereffenfreifen ins ©tnoernebmen zu feßen,
um bie grage zu prüfen, inwiefern ohne wefentlidbe Slb=

weiebung Bon ben leitenben ©runbfäßen bie beute ange*
nommenen ®befen erweitert ober abgeänbert werben fönnen,
bamit fie auch ben Sebürfniffen ber betreffenben Sreife
entfpredjen unb bamit gemeinfam mit benfelben bie Sropo*
ganba für bie ©adje nötigenfaßs mittelft eines 3nitiatiB*
begebrenS unternommen werben fönne.

^erGattbStoefen.
Sie fPerfûmutluttg bes ©entraluerbanbeê ber jüriber.

SOleifter« unb (ScwerbePereitte oom ®onnerStag Slbenb zur
Sefprefbung beS © I a f er ft r e if 8 entnahm ben üDtitteilungen
beS SorftanbeS, baß ©tabtrat gfritfcßi als ©teßBertreter beS

©tabtpräfibenten gemäß ber Serorbnung über bie Serbütung
Bon ©treifS im ©laferftreif ba8 ftäbtifebe SermittIung3Ber=
fahren eingeleitet habe. ®ie ©lafermeifter teilen mit, baß
fie ®onnerStag abermals bie gänzliche Slblebnung ber Slr=

beiterforberungen befdjloffen haben. ®em SermittlungSBer*
fueb erflärten fie wenig ©pmpatbie entgegen bringen zu
fönnen. Stach längerer ®iSfuffion befebloß bie Serfammlung,
ber ©lafermeifternerein 3üricb habe Hrn. ©tabtrat gfritfcbi
ZU antworten, baß bie zürdjerifeben ©lafermeifter uießt felb*
ftänbig einen SluSgleid) abfd)ließen fönnen, fonbern Bon ber
©cblußnabme beS ©entralBorftanbeë beS fdf)Weiger. ©lafer*
meifterBerbanbeS abhängig feien. 3m Weitem fpraeß bie Ser*
fammlung ben ©lafermeiftern ißre ©ßmpatbie aus unb er=

munterte fie, ben g-orberungen ber Slrbeiter nicht nachzugeben,
©ine ©tngabe an bie fantonale Suftizbireftion wirb polizeilichen
Schuß für bie arbeitenben ©eßülfen Bedangen. ®er ©tabt=
rat ift um beffereHanbßabung ber©treifpara
g r a p b e n ber SolizeiBerorbnung zu erfu^en.

Hafnermeifterperein 3imdj. Snfolge auSgebrocßenem
©tretf ber Dfenfeßer gelangt bie Sßeifterfchaft an bie Strcßi*
teften, Saumeifter unb an ihre weitere Sunbfdjaft mit ber

höflichen Sitte, mit ber SluSfüßrung ber Hafnerarbeit ftd) zu
gebulben unb bamit bie ©aeße ber Hafnermeifter z« unter*
ftüßen.

Sie ©lafermeifter iit 3'iri^ erließen eine einbringltcße
Sunbgebuug an fämtli^e gaeßgenoffen in ber ©eßweig, zu
möglicßfter llnterftüßung anfforbernb. „®a8 faun unb foß",
fcßließt ber Slufruf, „in erfter ßinie baburcß gefcheßen, baß
©laferarbeiter, welche gegenwärtig Bon 3üricß fommen, b. ß.

infolge beS ©treifS bort bie Strbeit niebergelegt haben, Bon
feinem ÜJteifter in ber ganzen ©eßweiz eingefteßt werben.
®aburcß ßanbeln bie fDteifter aneß in ißrem eigenen Sntereffe;
benu würben bie unnerfeßämten jjorberungen in 3üricß bureß*
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konsumierende Publikum vor Ueberforderung und Ueber-

griffen geschützt werde.

Das Gesetz ordnet die hiefür erforderliche Kompetenz,
sowie diejenige des Bundesrates.

22. Das Gesetz gibt den Berufsgenossenschaften die erfor-
derlichen Kompetenzen zur Erfüllung der ihnen ob-

liegenden Pflichten, wie:
u) Das Ansehen und die Leistungsfähigkeit ihres

Standes zu heben durch Regelung des Lehr-
lingswesens und Förderung des allgemeinen be-

beruflichen Bildungswesens, durch fortwährende
Ueberwachung der Marktfähigkeit der Produkte,
durch Erprobung neuer Erfindungen, Rohstoffe,
Arbeitsverfahren, Hilfsmittel ec.

b) Dafür zu sorgen, daß in der Art und Weise des

Geschäftsbetriebes und der Produktion, sowie in
der Höhe der Warenpreise und Arbeitslöhne rc.,
in ihrem jeweiligen Gebiete alle jene Ausschreitungen
und Mißstände bekämpft und beseitigt werden, die

nach dem Ermessen der Berufsgenossenschaft im
Interesse des Gesamtwohles und der gedeihlichen

Zukunft des Standes nicht zulässig sind,

o) Keine Maßnahmen zu unterlassen, damit die

Angehörigen ununterbrochene Beschäftigung oder

Lebensunterhalt haben und damit ein thunlichster
Ausgleich zwischen den vorhandenen Arbeitskräften
und der Nachfrage nach solchen erzielt werde. Zu
diesem Behuf haben die Berufsgenossenschaften
geeignete Maßnahmen zu treffen hinsichtlich Ar-
beitsVermittlung, der Zahl der alljährlich ein-
tretenden Lehrlinge, Anstellungs- und Entlassungs-
bedingungen, Arbeitszeit, Arbeitsbedingungen, Er-
leichterungen be'reffend Verkaufsstellen (Gewerbe-
hallen) oder Aeuffnung allfälliger Lager u. s. w

Finanzielles.
23. Die Administrationskosten für die Behörden oberster

Instanz trägt der Bund, während die übrigen Unkosten

zu Lasten der betreffenden Berufsgenossenschaften fallen.
24. Wo in der gleichen Berufsart die Genossenschaften

der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer gemeinsame
Aufgaben zu erledigen haben, sind die daherigen Kosten
auch gemeinsam zu tragen. Der gleiche Fall tritt
ein, wenn mehrere Berufsgenossenschaften sich zur
Erledigung gemeinsamer Aufgaben vereinigen.

25. Zur Bestreitung der Unkosten, welche den Genossen-
schaffen laut These 23 erwachsen, haben die Genossen-
schafter Beiträge an ihre Sektionen zu entrichten.
Für rückständige Beiträge der Arbeitnehmer sind deren
Sektionen berechtigt, den Arbeitgeber des jeweiligen
Schuldners in Anspruch zu nehmen, damit er das
Inkasso durch Lohnabzüge zu Handen der betroffenen
Sektion besorge.

Bußen und Strafen.
26. WiderHandlungen gegen die Genoffenschaftsgesetze, Re-

glemente und Verordnungen werden von der Genossen-
schaftsbehörde durch Mahnungen oder Bußen bestraft
oder können gleich den Widersetzlichkeiten gegen die

übrigen Gesetze taxiert und dem zuständigen Richter
zur Bestrafung zugewiesen werden. Bei mehrmaligen
Rückfällen kann die Berufsgenossenschaff den Entzug
des Rechtes, Lehrlinge halten zu dürfen, eventuell
auch Freiheitsstrafe beantragen.

27. Erwächst durch die Nichteinhaltung der Genossen-
schaftspflichten von Seite eines Arbeitgebers seinem
Arbeitnehmer finanzieller Schaden, so haftet die Sektion,
welcher der fragliche Arbeitgeber angehört, dem ge-
schädigten Arbeitnehmer als Bürge für den jeweiligen
Betrag. Ist im umgekehrten Falle der Geschädigte
ein Abeitgeber, so ist die Sektion des Arbeitnehmers
entschädigungspflichtig. Die in solcher Weise betroffene

Sektion hat das Rückgriffsrecht auf ihr betreffendes
Mitglied.

Ä. Resolution.
Die Delegiertenversammlung des schweizer. Gewerbevereins

den 19./20. Oktober in Basel,
in Erwägung,

daß die raschen Fortschritte der Wissenschaft, der Technik,
des Verkehrs u. s. w. einerseits, und die Gewerbefreiheit
andererseits nach und nach in den Gebieten der Industrie,
des Handels und des Gewerbes Zustände veranlaßt haben,
welche je länger, je dringlicher einer umfassenden, zeitgemäßen
Regelung rufen,

in Bestätigung der Delegiertenversammlungsbeschlüsse von
Zug (1888), Zürich (1889), Altorf (1890), Bern (1891)
und insbesondere von Schaffhausen (1892)

beschließt:
Es ist durch eine Eingabe an den Bundesrat ein

„Bundesgesetz über Berufsgenossenschaften" im Sinn und
Geist der heute angenommenen Thesen, als Abschnitt der
schweizer. Gewerbegesetzgebung, anzustreben.

Der Centralvorstand wird eingeladen, sich beförderlichst
mit weitern Jnteressenkreisen ins Einvernehmen zu setzen,

um die Frage zu prüfen, inwiefern ohne wesentliche Ab-
weichung von den leitenden Grundsätzen die heute ange-
nommenen Thesen erweitert oder abgeändert werden können,
damit sie auch den Bedürfnissen der betreffenden Kreise
entsprechen und damit gemeinsam mit denselben die Propo-
ganda für die Sache nötigenfalls mittelst eines Initiativ-
begehrens unternommen werden könne.

Verbandswesen.
Die Versammlung des Centralverbandes der Zürcher.

Meister- und Gewerbevereine vom Donnerstag Abend zur
Besprechung des G l a s er str e iks entnahm den Mitteilungen
des Vorstandes, daß Stadtrat Fritschi als Stellvertreter des

Stadtpräsidenten gemäß der Verordnung über die Verhütung
von Streiks im Glaserstreik das städtische Vermittlungsver-
fahren eingeleitet habe. Die Glasermeister teilen mit, daß
sie Donnerstag abermals die gänzliche Ablehnung der Ar-
beiterforderungen beschlossen haben. Dem Vermittlungsver-
such erklärten sie wenig Sympathie entgegen bringen zu
können. Nach längerer Diskussion beschloß die Versammlung,
der Glasermeisterverein Zürich habe Hrn. Stadtrat Fritschi
zu antworten, daß die zürcherischen Glasermeister uicht selb-
ständig einen Ausgleich abschließen können, sondern von der
Schlußnahme des Centralvorstandes des schweizer. Glaser-
meisterverbandes abhängig seien. Im weitern sprach die Ver-
sammlung den Glasermeistern ihre Sympathie aus und er-
munterte sie, den Forderungen der Arbeiter nicht nachzugeben.
Eine Eingabe an die kantonale Justizdireklion wird polizeilichen
Schutz für die arbeitenden Gehülfen verlangen. Der Stadt-
rat ist um bessereHandhabung derStreikpara-
graph en der Polizeiverordnung zu ersuchen.

Hafnermeisterverein Zürich. Infolge ausgebrochenem
Streik der Ofensetzer gelangt die Meisterschaft an die Archi-
tekten, Baumeister und an ihre weitere Kundschaft mit der

höflichen Bitte, mit der Ausführung der Hafnerarbeit sich zu
gedulden und damit die Sache der Hafnermeister zu unter-
stützen.

Die Glasermeister in Zürich erließen eine eindringliche
Kundgebung an sämtliche Fachgenossen in der Schweiz, zu
möglichster Unterstützung auffordernd. „Das kann und soll",
schließt der Aufruf, „in erster Linie dadurch geschehen, daß
Glaserarbeiter, welche gegenwärtig von Zürich kommen, d. h.
infolge des Streiks dort die Arbeit niedergelegt haben, von
keinem Meister in der ganzen Schweiz eingestellt werden.
Dadurch handeln die Meister auch in ihrem eigenen Interesse;
denn würden die unverschämten Forderungen in Zürich durch-
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gefegt, fo ift auffer 3®eifel, bajj aucp an anbern Orten bag
gleite Verlangen gefteßt würbe."

ill SScrfianï» bcuffc^er ©laêfahiïanleu bet- Sclemptungê»
brattefje. Sim 1. Dftober I. 3. ift, mie ung ans Sregben
berichtet wirb, ein weiterer Sluffcplag Don 5 ißroj. eingetreten.
Sie Sßreigerpöhung beträgt nunmepr 15 ißroj. Slbfcplüffe
über ben 1. 27îârg 1896 pinaug foßen nicpt gemacht Werben.

Sie gabrifen finb aße gut befipäftigt, biefelben fönnen
pmeift pier bicfe ©aifon feine DbreS niebr annehmen.

gcgenüänbe in ben berfdjtebenen (Gruppen, mit Slugnapnte
berjenigen ber mobernen unb alten Sunft. Siefeg Sîeglement
unterrid)tet bie Slugfteßer über bie SIrt unb 233etfe, wie fis
fel&ft unb bie Verwaltung ber Slugfteflung bei ber ©pebition,
bem Srangport, ber Vepanblung, Verfidjerung unb fHiicf®

fpebition ber ©egenftänbe Porpgepen baben. f

lieber ba§ ©djicffal einiger ©ebäulidjfciteit ber ftfjweiä.
lanbttnrtfd}aftüd)en Slugfteflung in ber ©nge oernimmt man
fotgenbeS ; ©in Steil ber fftinboiepftattungen unb eDentnett

gdjrattlt.
(Ortginal'SJiääe, beutfcpe Dîenaiffance.)

[CSnituorfen Don Sïttg. «djirtrl), gacbteprer an ber ÖSeroerbefcpuIe Uitrid), Sttetier für SDibbeljeicpnungen.
StuSgefüprt Don 8. SSRiinjcr, SKöbelfdireinerei, Döffingen (Ba&en).

Seit bem nunmehr acptwödjentlidjen Sefiepen beg Verbanbeê
finb etwa 400 SBaggong mit Sluffcplag berfauft worben, eg

ift bieg ein günftigeä tftefnltat; Wenn man berücffidjtigt,
baff bie ©aifowVerfäufe größtenteils fcpon Por ber ©rünbung
be§ Verbanbeg gemacht worben waren. — Sie Slugficpten
für bie gufunft werben als günftig bezeichnet; eg fei noch
eine Weitere fßreigerpöpung beabficptigt, ba ber feptge 2iuf=
fcplag bei ben ungemein gebrücfteu ©runbpreifen nod) feinen
entfprecpenben gabrifationsgewinn gewähre.

Serfôie&eneê.
©djtueijerifcpe Sanbeêauëftcïïung ©ettf 1896. (SDtitget.)

3« feiner ©ipung bom 27. ©ept. genehmigte bag ©entrai
fomitee bag ^Reglement betr. ben Srangport ber 8lu8fteflung8=

audj bie VaötHong ber Dîaub= unb 3ietbögel fommen an

Sanbegaugfieflung nach ©enf, um bort in biefer ober jen^

gorm wieber 'Verwenbung p finben. Ser wiffenfdjaftflw*
ißaütßon iff nap VourguiHon bei greiburg berfauft, wo #
als ©ommerwirtgpaug bienen foil. Sen Mcpenanbau pi"'^
ber.Santine pat ber Verein zur Unterftüpung burcp SUröet

angefauft, um ipn anbtrwärtg wieber aufpfteflen. @be#
wirb ber gourragefcpuppeu eine SSanberung auf bag 2""
pinaug antreten.

©rfolge. Sin ber ©cpweijer. Sanbwirtfcpaftlicpen Slnf'

fteflnng tn Sern erpielt fèerr ©.Vogel in ©t. ©allen
praftifcpe, folib nnb fauber gearbeitete ©anb* unb

©ortierapparate, grucptfiebe, ©inpunungen :c., fowie für fei"

reichhaltige Slugftetlung bie ftlbcrne SJÎebaiHe.

tëibg. SPotlametttêgeliâube. Sie Sireftion ber eib0*"'

466 Illustrierte schweizerische Handwerker-Zeitung (Organ für die offiziellen Publikationen des Schweiz, Gewerbevereins) Nr, 23

gesetzt, so ist außer Zweifel, daß auch an andern Orten das

gleiche Verlangen gestellt würde."

KI Verband deutscher Glasfabrikanteil der Beleuchtungs-
branche. Am 1. Oktober l. I. ist, wie uns aus Dresden
berichtet wird, ein weiterer Aufschlag von 5 Proz. eingetreten.
Die Preiserhöhung beträgt nunmehr 15 Proz. Abschlüsse
über den 1. März 1896 hinaus sollen nicht gemacht werden.
Die Fabriken sind alle gut beschäftigt, dieselben können
zumeist hier diese Saison keine Odres mehr annehmen.

gegenfiände in den verschiedenen Gruppen, mit Ausnahme
derjenigen der modernen und alten Kunst. Dieses Reglement
unterrichtet die Aussteller über die Art und Weise, wie sie

selbst und die Verwaltung der Ausstellung bei der Spedition,
dem Transport, der Behandlung, Versicherung und Rück-

spedition der Gegenstände vorzugehen haben. l
Ueber das Schicksal einiger Gebäulichkeiten der schweiz.

landwirtschaftlichen Ausstellung in der Enge vernimmt man

folgendes: Ein Teil der Rindoiehstallungen und eventuell

Schrank.
(Original-Skizze, deutsche Renaissance.)

sEntworfen von Ang. Schirich, Fachlehrer an der Gewerbeschule Zürich, Atelier für Möbelzeichnungen.
Ausgeführt von L. Münzer, Möbelschreinerei, Lösfingen (Baden).

Seit dem nunmehr achtwöchentlichen Bestehen des Verbandes
sind etwa 499 Waggons mit Aufschlag verkauft worden, es

ist dies ein günstiges Resultat; wenn man berücksichtigt,
daß die Saison-Verkäufe größtenteils schon vor der Gründung
des Verbandes gemacht worden waren. — Die Aussichten
für die Zukunft werden als günstig bezeichnet; es sei noch
eine weitere Preiserhöhung beabsichtigt, da der jetzige Auf-
schlag bei den ungemein gedrückten Grundpreisen noch keinen
entsprechenden Fabrikationsgewinn gewähre.

Verschiedenes.
Schweizerische Landesausstellung Genf 1896. (Mitget.)

In seiner Sitzung vom 27. Sept. genehmigte das Central-
komitee das Reglement betr. den Transport der Ausstellungs-

auch die Pavillons der Raub- und Ziervögel kommen an die

Landesausstellung nach Genf, um dort in dieser oder je»^
Form wieder Verwendung zu finden. Der wissenschaftliche

Pavillon ist nach Bourguillon bei Freiburg verkauft, wo ^
als Sommerwirtshaus dienen soll. Den Küchenanbau hilü^
der Kantine hat der Verein zur Unterstützung durch Arbe>

angekauft, um ihn anderwärts wieder aufzustellen. Eben!»

wird der Fourrageschuppen eine Wanderung auf das La»

hinaus antreten.
Erfolge. An der Schweizer. Landwirtschaftlichen An^

stellung in Bern erhielt Herr C. Vogel in St. Galleu ft
praktische, solid und sauber gearbeitete Sand- und

Sortierapparate, Fruchtsiebe, Einzäunungen w., sowie für sei»

reichhaltige Ausstellung die silberne Medaille.
Eidg. Parlamentsgcbäude. Die Direktion der eidge»-
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